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bt _ und Gru d .. Rec s n satzJiche Anmerkun en· . r pflicbt zur GG, §§ 14, 1· Auftra . g · . • rfüllung seine 35 Abs. 1 94 115) AottsbiJti g. Das Auswärtige Amt erstellt Lagebenchte m E d der Länder (A~996 (BYerfGE h 'dass 
99 Abs. 1 \gegenüber Behörden und Gerichten d~s Bundes u;erfG vom J4.05-_ hts der Tats~c e, ade zu 51·ch WGO). Insoweit wird auf die Entscheidung des B h 'ßt• Angesic ·bt ( ) fiallt ger eren H k · d es et · " ufgi · · · ' ·hrer die Verfi er unftsstaaten besonders hingewiesen, m er d hverhalten a d r Abfassung 1 
den Au lassung dem Gesetzgeber die Einschätzung von Aus/an ssa; er Sorgfalt bei de. Exekutive eine s andsvertr t d. · u besonuer • jü'r 1e einschl.. . e ungen eine Verantwortung zu, 1e siez G tzgeber wie 
wesem(g~gen Berichte verpflichtet, die diese sowohl für den ese MF) 

ic e Entscheidungshilfe bilden. " d Flüchtlinge (BA . 2. Funkti L fü Migration un h · dungshilfe tn und d Von: ageberichte sollen vor.allem dem Bundesamt r „ d ls eine Entsc et l- und A I en erwaltungsgerichten aber auch den Innenbehörden der Lan er aAuswärtige Amt asy 
1
. h sy - und Rü kführ ' 'h stellt das d recht 1c e ab h' b c ungsangelegenheiten dienen. In I nen . Wertungen o er 

S 
sc te ungsrelevante Tatsachen und Ereignisse dar. Sie enthalten keme chlussfolge .. . rungen aus der tatsachhchen Lage. . tuft Nur 3 Ei t r . d o· stgebrauch" emges · 

d : ns u ung: Lageberichte sind als Verschlusssache - Nur für en ien h R··cksi·chtnahme auf 1eses t "k · " · B · ht o ne u r~. r1 tive Weitergabeverfahren stellt sicher, dass die ~-nc. e . . eh aus Gründen des außenpolitische Interessen formuliert werden können. Die Schutzbedurfügkett 1st_au . b ·t innen Quellenschutzes und in Einzelfällen sogar im Interesse der persönlichen Sicherheit der Mitar et er 
und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes geboten. . • 
Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass die Lageberichte nicht an Dritte, die selbst wede~ m emei:n 
anhängigen Verfahren beteiligt noch prozessbevollmächtigt sind, weitergegeben werden durfen. Die 
unbefugte Weitergabe dieser Informationen durch verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwältinnen oder 
Rechtsanwälte stellt einen Verstoß gegen berufliches Standesrecht dar(§ 19 der Berufsordnung der 
Rechtsanwälte) und kann entsprechend geahndet werden. 
Das Auswärtige Amt hat keine Einwände gegen die Einsichtnahme in diesen Lagebericht bei 
Verwaltungsgerichten durch Prozessbevollmächtigte, wenn die Bevollmächtigung in einem laufenden 
Verfahren nachgewiesen ist. Aus Gründen der Praktikabilität befürwortet das Auswärtige Amt dass di 
Einsichtnahme unabhängig von örtlicher und sachlicher Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts' b • d e h . . E' lf: II E' . h h ' et em der/die Pro~ssbevollmäcGt1gth ~ 1m h mt ze __ ad 1~s1dc thne. mhen ~ö~hte, möglich ist. Eine Anfertigung von Kopien 1st aus o. a. e e1msc u zgrun en Je oc mc t moghch. Hierdurch kann d . § 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschluss h er m . 3 der · b G d t K t · ·· · " · sac enanwe1sung VSA) festgeschne ene run sa z „ enn ms nur, wenn nottg mcht mehr gew"hrl . -· VS · (§ 20 · V a et Stet werden D · Fertigung von Kopien dieser 1st untersagt 1. . m. Anlage IV VSA). • 1e 

4 Ergänzende Auskünfte: Über die Lageberichte hinausgehende Anfr • ·· hl. h S h h l d · agen von Beh·· d G . hten zu konkreten tatsac 1c en ac ver a ten wer en 1m Rahmen der A t h. or en und 
re:~~iche Wertung obliegt dabei der ersuchenden Stelle. m s llfe beantwortet. Die 

k .. nfte zum ausländischen Recht: Es wird darauf hingewiese d . 
5. ~usd. u hen Recht unverbindlich erteilt werden und keinen Ans n, hass die Auskünfte auslan 1sc Pruc auf Ri h . zum Vollständigkeit erheben. c tigk.eit Und 

JJ • Bei der Erstellung des Lageberichts werden 
6 Que en. . h • · r n1.m u. a I c • htsgruppen, Nie treg1erungsorga01sa 1onen ,,,n.Os), Oppositi · n,orrnatio 
Menschenrec von partnerstaaten, internationalen Organisationen, wi onskteisen, Rechts nen on 
Botschaften kr . sen sowie abgeschobenen Personen herangezogen. Dad_~ B. llNHCR od 81\Wllt n, J{eg;erungs ei OWie dlll'ch r l 
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Anerkannte 
Flüchtlinge und Asylsuchende, die beim UNHCR registriert sind (Mitte 2021 ca. 265.000 
Personen), erhalten über internationale Organisationen monatlich eine geringe finanzielle 
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Ägypten ist Ziel- und Herkunftsland für regul~e ~d irreguläre Migratio d . 
Maße Transitland. Die Internationale Orgamsat10n für Migration sch;;n in geringer m 
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l. All . 
gerneine politische Lage 

dabei auf 
··ber und s_etzt I(ontrolle, . en gegenu exekutiven il 2019 Wirtschafts usforderung .. kung der n irn Apr . · 1 Q - und sicherheitspolitischen H~ra h bliche Star änderunge "ber das z1Vl e Q C !lfie er e C VerfaSS~r: deS Jyiilit~S; sechs J ahfe. griffen er . . . .. en die I(ontro zwei au Leben heblich In die Gewaltenteilung ein, starkt äsidenten urn Frei·h · und verlängerten die Amtszeit des Staatspr- • 

eitsrecht ·· t ., •-·· e werden erheblich eingesc · • 

. . streuen 

Parlament i 
Das im Ja 
natio 

1 nuar ~021 neu zusammengetretene p na en W ahlhste dominiert. 

Der im April 2017 aufgrund .. en ausgerufene Ausn~ezust~nd wurde im Oktober 2021 aufgehoben J von erroranschladg h hervorgebrachten Emschränkungen der Freiheitsrechte sowie S d. edoch urd n die da urc on err cht 
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r:ftuut_ n· z den Sicherheitsapparat aus der Ausn für taufend 
ie Uständigkeit von Militärgerichten besteht 

II. AsyJreJev 
ante Tatsachen 

1. Staatr h 
tc e Repressionen 

l.J Port· 
I Ische Opposition 

Nennenswerte H ·tion 
andlungsspielräume für politische Opposi 

Die 
opp?sitionelle Mti.slimbruderschaft, 

1st als Terroro:ganisation klassifiziert und verboten. 

1-2 Versam~lungs- und Vereinigungsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit 

Die in der Verfassung garantierte Versammlungsfreiheit wird durch das im November 2013 in 
Kraft getretene Demonstrationsgesetz sehr weitgehend eingeschränkt. Seither müssen 
Demonstrationen im Vorfeld genehmigt werden. Zivilgesellschaftliche Akteur*innen berichten 
von Problemen bereits bei der Antragsstellung und von Ablehnungen ohne Angabe von 
Gründen. In der Nähe von Militäreinrichtungen sind Versammlungen -generell verboten. Bei 
Verstößen drohen lange Haftstrafen. - - - -

t•-- ---

Die Zahl der Demonstrationen ist insgesamt weiterhin rückläufig. Im September 2019 k 
zu Demonstrationen am es, 

. blt"che Auseinandersetzungen und die Zahl der Arbe·t . 
I erbetrie 1 snied l nn Allerdings fallen auch spontane Versammlungen vor d er egungen h b 
✓,ogenonunen. en W erksto a en 

ren unter da 
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· nlizenzen nach dem Gesetz ausgegeben. 

.. Im World Press Fr d 1 202 I_ belegt ~gypten Rang 1 ?6 von 180. ~as '.'Committe to Protect Journalists" . ee 
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~ ndex in semem Bericht zu 2021 mit der weltweit dntthöchsten Zahl inhaftiert J h~tet~ Agypten auf 
er ournahst*mnen (25) 
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°:ie Ve~fas_sung von 2014 garantiert zwar uneingeschränkte Freiheit des Glaubens, beschränkt die Freiheit des Kultes aber auf Offenbarungsreligionen (Islam, Christentum, Judentum). 
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ach Selbstdarstellung des koptischen Papstes sind die Kopten gl • hb 
h ft eic erechtigte T -1 der ägyptischen Gesellsc a . r e1 

en deutlich v 
. . Aint 2022 - Nicht zur Veröffentlichung be tim""'t er . 1 vi rt1gcs .• , - Na h u c dru k 



ärz1:er .1 .... -

- in geschW an christlichen 
v-tS--4'-+W:..füF-4m--I~astJgeb~""'"' verstärkt 2 November 

· 10 . bell, t:zt atI1 · · 
S. voll J(lr~ zule . p arlarnent e~n 

i~herheitskr·· den Schutz scblagell:. ypu sche V" irchen m 
Feiertag afte bemühen sich sichtbar um . elt zu f\Jl daS ag 1'-

2018 n-- ·en._ Es kommt allerdings weiterhin verei.JlZ b ·edete „ 

n •~11t sieb 2016 vera 
- en Todesopfern. Im August 

Ägy ten. 

Eine interreligiöse Ehe zwischen einem christlichen Mann und einer muslimischen Frau ist nach 

islamischem Recht verboten und kann in Ägypten nicht geschlossen oder nachträglich 

anerkannt werden. 

Das ägyptische Strafrecht sieht für Blasphemie bis zu fünf Jahre Haft v . 

weiterhin angewendet. 

1.5 Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis 
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. rtage und 
.. tischer feie Hälfte Amnestien b .. • anlässlich agYP · destens der Großerei . zw. Begnadigungen finden regelmäßi~ Verbüßung von nun 

der H ft g~isse statt. Voraussetzung ist in der Regel die ·lung wegen 
N a zeit und gute Führung in Haft ••••~~ . bei Verurtel .. lieh 
T 

ach _Gesetzesänderungen im Mär~ 2020 ist die Begnad1gu~g ens nicht rnehr rnog . erronsmus G ld .. . 1 Demonstner . , e wasche, Drogenhandel und 11lega en 
1·6 Militärdienst 

Militärdienst an 
Es gibt keine belastbaren Erkenntnisse, dass die Heranziehung z- .. 
gruppenbezogenen Merkmalen orientiert i - -

-Wehrpflic~tige 
Analp a eten werden während ihres Wehrdienstes nachalphabetisiert. Der Wehrd1enS

t 

verlängert sich dadurch auf bis zu drei Jahre. 

Die Möglichkeit des Ersatzdienstes besteht formal nicht, gleichwohl gibt es für Wehrpflichtige, 
die den Dienst an der Waffe ablehnen, vielfältige Möglichkeiten eines waffenlosen Dienstes 
innerhalb der Streitkräfte (z. B. als Bausoldaten oder Hilfskräfte) oder in den vielen vom Militär 
betriebenen Wirtschaftsbetrieben. Die Möglichkeit eines Freikaufs vom Militärdienst existiert 
nach ägyptischem Recht nicht. 

Wehrdienstverweigerung (im Sinne einer Totalverweigerung) wird mit Haftstrafen von bis zu 
· drei Jahren und / oder einer Geldstrafe bestraft. Sie zieht zudem den Entzug politischer Rechte 

und die Verpflichtung, den Wehrdienst nachträglich abzuleisten, nach sich. 

verjähren mit dem Erreichen des 45. Lebensjahrs. 

1.7 Handlungen gegen Kinder 

D
. • 
ie Straftatbestände 

Artikel 80 der Verfassung_ ~arantiert umfassende Rechte für Kinder, wie z. B 
Gesundheit, Bildung, Farruhe und Unterkunft. · das Recht auf 

. Ä ptische Demographische und Gesundheitliche Umfrage (Engl' h 
Die gy Kinderarbeit nach einem von UNICEF entwickelten Modell isc : EDHS) hat 2014 Datend zuK'nder zwischen sieben und 15 Jahren (ca. 1,6 Millionen) 0 erhoben. Danach . d 7 % er I pfer Von K. d in 
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Regierung gegen 
-015 12 der ·t 

hat ·· geben gskorm ee zur J<:. · A. vor · · erun . tnder _gYPten e· . . um das J(oordin1 . I titut10nen 
Bekärn arbea bess tnige Mechanismen eingeführ1:, "Nationale staathche ns_ t' en 
im Pfu.ng de er ~u koordinieren. Dazu gehört das_ ':, erschiede~e len Qrgamsa i~n . 
Ar~l~rnentieren r sc?hmmsten Formen von Kinderarbe~t . Vit interna~1ona or· abr 23 .316 K111:der 
dUr ~tsrninister MBilfsprogramme in Zusammenarbeit;. det dass 1II1 V ]Zahlen sind nicht 
erb~ _staatliche ;har~mad Saafan hat im Juni 2017 ver u:urden. "Neuere 

aithch. azzien aus der Kinderarbeit gerettet 

A 
. rgangenen 

Uch ct· b in den ve 
Jahr ie ZaW der S . fi . ellen Anga en 

en sta k traßenkmder ist hoch und nach of lZl 
r angestiegen 

Der Bes 
er Grundschule ist verpflichtend und k 

Es gibt keine 
entsprec 

Jugendstrafanstalten, die den 
Bedürfnissen Minderjähriger 

1·8 Geschlechtsspezifische Verfolgung 

Die Verfassung verpflichtet den Staat auf das Ziel die Gleichheit von Männern und Frauen zu 
gewährleisten. - ' - -- ··----- ---

"rtiges Amt 2022 - Nicht zur Veröffentlichung bestimmt N Ausw" - achdru k 



0 ften 
fassuog 

in geschwärzter p 
13 S 

. "NROS, 
die sich -A,_ • der Re · ,_ur die b S ategie gierUng · ~echte ·ner tr , sich de p Von Frauen . fehlen e1 

rn roblern von G einsetzen, bemängeln das ehJllen- . 
ewalt unct n· kr. . . rung anzun 1s 1mm1e 

- •& 

1.8.2 Situation für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche 
Menschen (LGBTI) 

Homosexuelle Handlungen stehen in Ägypten nicht explizit unter Strafe . Das 
Strafgesetzbuch stellt jedoch „Unzucht" unter Strafe. - a 
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_:i . A usweichmöglichkeiten 

Z u internen Ausweichmöglichkeiten liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor. 

- -

4. Konfliktregionen 

Die ägyptische Regierung hat die Kontrolle über das ägyptische Staatsg~biet fest in der Han~. 

Einzig in der Provinz Nordsinai befindet sie sich in militärischen Ausemandersetzungen mit 

lokal ansässigen terroristischen Gruppen, 

III. Menschenrechtslage 

1. Schutz der Menschenrechte in der Verfassung 

Die im Januar 2014 angenommene Verfassung enthält einen im Vergleich zu früheren 

Verfassungen erweiterten Grundrechtskatalog, der sowohl bürgerlich-politische wie auch 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte umfasst. Viele dieser Grundrechte stehen jedoch 

unter einem einfachen Gesetzesvorbehalt. 

Ägypten hat folgende internationale Menschenrechtsübereinkorhmen ratifiziert: 

• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale Rechte und kulturelle Recht 
B . . e 

• Konvention zur ese1t1gung aller Formen der Diskriminierung von Frauen 

• Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 

• Obereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche od . 

~ ung oder Strafe er erniedrigend 

\1lllllen über die Rechte von Menschen mit Behinderun e 
gen 

Amt 2022 - Nicht zur Veröffentlichung besti 
llllnt - Nachd 

ruck Verboten 



~ - 11.l z::, -

l/S Nur für dea Dieastg 16 

·· I(indes R ndiskriminierung 
• Ubereinkommen über die Rechte des .. ung jeder Form von asse d ihrer 

• Internationales Überein.kommen zur Bese1t1g II r Wanderarbeitnehmer un 
Rechte a e 

• Konvention zum Schutz der 
F · · K. d betreffend die 

amihenangehörigen „b d·e Rechte des m es 

• Fakultativprotokoll zum übereinkommen u fle~kt 
1 

· 

. . b ffneten Kon i en . .ce: d d 
Beteiligung von. Kindern an ewa .. d. Rechte des Kindes be'treuen en 

.. . nk rrunen uber 1e 
• FakultativprotokoII zum Uberei . 0 

. . d d. Kinderpornographie 
. . d t1tut10n un ie 

Verkauf von. Kindern, die Km erpros d t schrieben noch 
.. . h nrechtsabkommen we er un er 
Agypten hat folgende intemat10nale Mensc e 
ratifiziert: 

.. n vor dem Verschwindenlassen 
• Ubereinkommen zum Schutz aller Persone . 

·· ·nk gen Folter und andere grausame, 
• Fakultativprotokoll zum Ubere1 ommen ge . 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe . . . 

E Fak 1 · t k 11 Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
• rstes u tat1 vpro o o zum 

• 

• 

• 

• 

• 

Rechte 
Zweites Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe 

Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, · soziale und kulturelle 

Rechte 

Fakultativprotokoll zum übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau 

Fakultativprotoko11 zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend ein 

Mitteilungsverfahren 

Faku1tativprotoko11 zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen 

Erhebliche :' orbe~alte zu diesen Instrumenten betreffen unter anderem Bestimmungen 

betreffend die Gleichstellung von Mann und Frau vor dem Hintergrund islamischen Rechts 

(Scharia-Vorbehalt). 

ensc enrechtsstrategie erkennt die genannten Konventionen an und präsentiert Ägypten als 

Vorreiter in der Region. 

2. Folter 
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3. Todesstrafe 
Die V erhängun 

. 2011 deutlich 

zu 
g und V oll · h 

-;.. ~ten seit \ de 

genommen. Das ä . zie ung der Todesstrafe hat in ~gc r strafe für fo gen 

Straftaten bzw K t gyptlsche Strafrecht sieht die Jvlöglicbl<-eit vor, die Todes 

· aegonen v s 
on traftaten zu verhängen: 

• Mord (d h v .. . 

. nicht geplant), 

. . . : orsatzhche und geplante Tötung)· Totsehl•g (vorsätzhch abel 

msoweit die Tat m·t • 
' 

d 

• E. 

1 

emem terroristischen zweck begangen wur e G b··ude mit 

msatz von Gew lt d 

„ ff t\iche e a 

a un Bedrohungen gegen Bürger•inllen oder 
O 

en 
Todesfolge 

• Einsatz von Sprengstoffen mit dem zweck der Begehung von straf\llten mit Todesfo\ge 

• Gründung und das Betreiben einer terroristischen GrUPP" 

• Finanzierung des Terrorismus • Verschiedene Drogendelikte • Spionage für ein fremdes Land 

• Staatsgefäbrdende Straftaten gegen die äußere Sicherheit, wie: 

o Verbrechen gegen die l]nabhängigl<eit, Einheit und Jntegtität des Landes 

o Beitritt zu bewaffneten Streitkräften eines Landes im l(ri.egszustand 
0 

K.onspiration mit fremden Staaten in der Absicht der Durchführung einer 
feindseligen 'Tat 

0 

l(riegerische Operationen oder die Schädigung militärischer Operationen 
0 

K.onspiration zum zweck det Etschütterung der Loyalität der Streitkräfte in 

feindlichem Interesse 
0 

Ermöglichung feindliche! Infiltration 
pie v o\\streckUfig der Todesstrafe wurde _im Juni 2014 nach einem seit 20 \ \ bestehenden de-

c. to, •oratonum wiederaufgenommen, die Zahl der Hmnchtungen steigt seitdem ,-1. • h 

1.ac 1vJ. 

.. d 
11 

k 'T d . . 
urast1sc an 

offizielle zahlen zu verhangten un vo strec ten o esurtei\en smd nicht verfügbar. 1111 
. . hen oese\\schaft besteht breite Zustimmung zur Verhängung d 

der ägyptisc 

er Tode ,. wll!ti g 

5 
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4• Sonstige 
lllenschenrecbtswidrige Handlungen 

ÄgyPtisches Recht sieht keine 
Körperstrafen nach islamischem -

-

Die Bedingungen m allen Haftanstalten entsprechen nicht internationalen Standards. 

Die Regierung ist um 
Modernisierung des Strafvollzug~ dur_ch Ba~ moder~~r, großer Haftanstalten bemüht. Zugang 
zu Häftlingen durch das IKRK w1rd bisher mcht gewährt. 

5. Lage ausländischer Flüchtlinge 

Ägypten ist Ziel- und Herkunftsland irregulärer und regulärer Migration sowie in d 1. h 
· d o· R · t d h M·11· eut ic geringerem Maße Trans1tlan . ie eg1erung nenn run sec s 1 Ionen Migrant*inn 1111 

-~~==:::;::.-- -==~11111111111• 
.. anerkannten Flüchtl. 

. mgen u d 
m der Regel z n 

ugang uchenden, 
~ taatJichen L 
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Die Möglichkeit der Familienzusammenführung ist .. 
grundsätzlich aber realisierbar. Der oder die in Agypten 

lebende Familienangehörige muss die Familienzusammenführung bei der örtlichen Meldestelle 

beantragen ... - a •----■ - a 
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U:F fr a · eschwa E . ~eH DieHstgebraueh - 10 g wiftslä1lder von 
s ist Vere. 20 . die J-Ierl< 021 bisher Flüchtli inze1t zu p ·· ·ebu.tlg lil ··Ue fUr 2 lllincte ngen gek allen von Zurückschiebung oder Abseht 50Iche Fa ' sten ~, 0 nune • UNH . . . 020 siebeil .. s '-Unf Fälle n. CR reg1stnerte für 2 , oruPPe Fluchtlin ■••• d1· e große . rt 

d 
ge unct · dere • tegr1e · er SYri Asyl . psbeSOil haa 1n sehen Flü h ~uchende aus arabischsprachigen Ländern, 

1 
. he GesellsC 

e, smd 1m Allgemeinen gut in die ag 
Q c tlmg · . . · ·· yptlSC 

0 

IV. Rückk h e rfragen 

1. Situatio r·· n urR·· kk uc ehrende 

. 1.1 Grundversorgung 

Subventionen zur Ab . h lange Tradition sic erung _der Grundversorgung der ägyptischen Bevölkerung haben eine 

Ein weiteres Instrument der sozialen Sicherung liegt im Mietrecht b •· d .. . von Mietverträgen, die in den 1950er und 1960er Jahren geschlossee~ et: Fur e~nen Großteil 
Großfamilie weitergegeben wurden, gilt noch eine Mietpreisbind:iun ~~lt~em innerhalb der 
teilweise grotesk niedrigen Mieten führt. Für neue Verträge seit ca. 19~0 

1

~ im ~ltbestand zu Marktes. Im Rahmen der Erschließung von Neuland in den Wüstenre · . ge ten_die Gesetze des .. . gionen wird · . Prozentsatz an Land und Wohnungen an arme Bevolkerungsteile verlo t em gewisser s. 

Im Rahmen von zw~i Sozialhilf~?rogramm~!1• Karama und Takaful, werden z Schritte für eine gezielte Unterstützung der Armsten vorgenommen. Das Kar.;dem verstärkte 
monatliche Geldleistungen im Umfang von 40 - 80 USD an besonders Bed„ 1/·Proiekt sieht 

M Sehen 
und Menschen mit Behinderung) vor. Das konditionierte Tak furl ige (v. a. älte en T . Ki d a u -Pro. kt re d "e finanzielle Unterstützung von Fami i~n mit n em ab, vorausgesetzt d" je zielt auf 

1 äß•. . Schule (wozu eine Verpflichtung besteht). , 1ese besu h regelm 1g eine c en 

hinaus existiert ein - ■ - -........._ Darü~er. d S zialversicherungssystem, welches Arbeitslosen-, Kr~ -f unkt1onieren es o en-, Rent . en- llnd 
. 

2022 
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1.2 Rüc.kk h 
e rund R. t . 

em egrahonsprojekte im Herkunftsland 
Im Rahmen der am 26 .. D tschland - Ägypten 
WUrden di·v .08.2017 unterzeichneten Migrationserklarung eu f~ den Feldern erse Akf · tä · Fl ht betre 1en vereinbart w· h . ivi ten m verschiedenen, Migration und uc . . z wendung 

· ic hgster Beitrag Deutschlands · 1st eme u d . . B k„ fung er Ju . . . für Programme im Bereich Berufsausbildung und e ar~p .. . h 
-~en<larbeitslosigkeit. Die Proj~kte sind angelaufen. Es ist vorgesehen, soweit moghc ' 

Ruckkehrenden in diesen Programmen die Möglichkeit zu einer Berufsausbildung zu geben. 

Im November 2020 wurde ein deutsch-ägyptischen Migrations-, Arbeits- und 
Rückkehrberatungszentrum im Kairoer Stadtteil Maadi eröffnet. Das Zentrum bietet 
ägyptischen Staatsangehörigen u. a. Beratung in Fragen zur Emigration zu Ausbildungs- und 
Erwerbszwecken, Trainings zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt in Ägypten sowie Hilfen 
zur Reintegration für Rückkehrende an. 

Über das Projekt CARE (zweite Phase von April 2020 bis April 2022) erhält die International 
Organisation for Migration in Ä~ypten Mitt~l, um die so~iale Lage besonders bedürftiger 
Migrant*innen zu verbessern (Hilfen zur Miete, Lebensmittel, medizinischen Versorgung 
S hulbesuch der Kinder). Mit dem Programm werden zudem die freiwillige Rückkehr ' 
~igrant*innen aus Drittstaaten in ihre Herkunftsländer und deren dortige Reintegra~~: 

· unterstützt. 

T 
.1 d EU-Nothilfe-Treuhandfonds zur Unterstützung der Stabilität und zur B k·· A ls e1 es . . d V .b . . e ampfung 

Ursachen von Irregulärer M1grat10n un . e~re1 ung~n m Afrika lief Ende 2020 auc . 
~er . n Regionalvorhaben zu legaler Migration sowie zur Verbesserung der G h in 
Agypt:n et. an dem sich Deutschland beteiligt. overnance 
von M1grat10n an, 

t.3 Medizinische Versorgung 

d funktionierende Sozialversicherungssystem mit Element d 
Das grund~egen ist eingeschränkt leistungsfähig. Eine minimale kost:nl er Kranken- und 
onfaJJvers1cherun~ t egeben. Notfälle werden behandelt n ose medizinisch 
--.-krersorgung is g E' e 
una-__:_ In Gesetz üb 

. er Utnfas ende 
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P. eitsv 22 Ilotpr . orsorge Gouvemoraten laufen 

OJekte für das WUrde im Herbst 2017 verabschiedet. In einZeinen 
Es ib . neue System. . . 
Ka g tun Großra . derem die Unikhmken 
w sr EI Aini Undum_Kairo über 100 staatliche K.rankenhäuse:, unter :dlungen durch~eführt 

erden könn Am Shams, in denen überlebensnotwendige Beh • he Krankheiten -hau .. en Und d. . . für chfonisc . . PtsacWich 1e auch Behandlungsmöghchke1ten . . und p 5ych1atne -
Behandlungsmö a~s ~em Bereich der Inneren Medizin 

ghchke1ten bieten. 

Die Versor . . ichend. Häufig sind Generika 
zu niectr· gung ~1t Medikamenten im örtlichen Markt 1st ausre r h kontrolliert, 

igen Preisen verfügbar. Preise für Importe werden staat ic 

Die . b f rnrnte Personen ist nicht 

l 
gezielte Einfuhr von Medikamenten aus Deutschland für es 

1 

er aubt. 

2- Behandl .. ung von Ruckkehrenden 

3. Einreisekontrollen 

Person_en ohne Einreisedokumente wird die Einreise in der Regel verweigert. Ausländer*innen 
ohne erforderliches Visum (gilt nur für Staatsangehörige, die ihr Visum nicht bei Ankunft am 
Flughafen erlangen können) wird grundsätzlich bei Bedarf die· Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme mit der Auslandsvertretung des Herkunftslandes gegeben. 

4. Abschiebewege 
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Sonstige E rkenntnisseüberasyl- und abschieberechtl" h 1 · • 1c re evante i'orgänge 

1. Echtheit der Dokumente 

1.1 Echte Dokumente unwahren Inhalts 

U
Eskungibdt keine Erkenntnisse über echte Dokumente unwahren Inhalts im Bereich öffentlicher 

r en.~------■ 

Die Echtheit von Personenstandsurkunden Gerichtsurteilen und Dokumenten aus 
Gerichtsverfahren kann grundsätzlich anhadd von Registern überprüft werden. -

1.2 Zugang zu gefälschten Dokumenten 

2. Meldewesen und Register 

Adressen werden grundsätzlich unter Rückgriff auf Straßenname, Haus- Wohnungs- und / oder 
Etagennummer, Stadtteil, Stadt und Gouvemorat angegeben. Mitunter kann eine genaue 
Adressbezeichnung unmöglich sein, beispielsweise auf dem Land oder in irregulären 
Siedlungen oder Stadtteilen. Ein Meldewesen existiert nicht. ·· 

Es existiert ein Personenstandsregister. Auskünfte über Registereinträge werden in der Form 
von Einzelregisterauszügen sowie Familienregisterauszügen den betroffenen Personen erteilt. 

022 _ Nicht zur Veröffentlichung bestil11111t _ N 
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5. Ausreisekontrollen 

Ägyptische Männe;r im Wehrdienstalter erhalten einen Eintrag in den Reisepass. Sie müssen 
bei Ausreise nachweisen, dass der Wehrdienst abgeleistet, sie ausgemustert oder vom 
Wehrdienst zurückgestellt wurden, oder dass eine Ausreisegenehmigung im Einzelfall vorliegt. 
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